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Gemeinderat und Gemeindeverwaltung 

Informationen aus der Abteilung Steuern 

Onlinekurs «Steuererklärung schmerzfrei» 

Der Onlinekurs «Steuererklärung schmerzfrei» richtet sich speziell an Personen, die ihre Steuererklärung 

erstmals ausfüllen oder Mühe mit dem Ausfüllen haben. Ziel ist es, Unsicherheiten abzubauen und Schritt für 

Schritt praxisnah zu unterstützen.  
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Informationen zur Steuererklärung 2025 / provisorische Steuerrechnung 2026 

 

In den letzten Tagen wurden Ihnen die Steuererklärungen 2025 zugestellt oder Sie erhalten diese noch. 

Der Abgabetermin für unselbständig Erwerbende sowie Rentnerinnen und Rentner ist der 31. März 2026. Bitte 

beachten Sie Folgendes: 

• Das Ausfüllen der Steuererklärung erfolgt erstmals mit eTAX AARGAU. Die bisherige Software 

EasyTax wird durch die neue Lösung ersetzt. Der Import der Vorjahresdaten aus EasyTax ist möglich. 

Mit eTAX AARGAU kann die Steuererklärung einfach, sicher und ortsunabhängig ausgefüllt und elektronisch 

eingereicht werden. Bei vollständig elektronischer Übermittlung sind der Abteilung Steuern keine Unterlagen 

mehr einzureichen. Ein Ausdruck der Steuererklärung via eTAX AARGAU für die Einreichung ist nicht möglich 

und notwendig. 

Die Belege zur Steuererklärung können weiterhin teilweise oder vollständig in Papierform zusammen mit dem 

Umschlagsbogen der Abteilung Steuern eingereicht werden.  

Falls die Steuererklärung nicht via eTAX AARGAU ausgefüllt werden kann, besteht weiterhin die Möglichkeit, 

die Steuererklärung handschriftlich auszufüllen und einzureichen. 

Unter www.ag.ch/steuern können Fristerstreckungen zur Abgabe der Steuererklärung auch online beantragt 

werden. Bitte beachten Sie, dass Fristerstreckungsgesuche nur noch schriftlich akzeptiert werden. 

Fristerstreckungen bis am 30.06.2026 für die Abgabe der Steuererklärung 2025 werden normalerweise ohne 

Rückmeldung genehmigt. 

• Mit der Änderung des kantonalen Steuergesetzes und der zugehörigen Verordnung auf 2019, wurden 

kostendeckende Gebühren für Mahnungen und Betreibungen im Steuerwesen rechtlich verankert. Für 

nicht rechtzeitig eingereichte Steuererklärungen werden folgende Mahngebühren erhoben: 

o 1. Mahnung Fr. 35.00 

o 2. Mahnung Fr. 50.00 

o Bei Fristerstreckungen zur Einreichung der Steuererklärung werden keine Gebühren erhoben. 

 

• Unter www.steuern-easy.ch finden sich wertvolle Informationen und viele Tipps zum Thema Steuern. 

Der Inhalt richtet sich im Besonderen an Jugendliche und junge Steuerpflichtige. 

• Für Fragen zu offenen Steuerforderungen kontaktieren Sie bitte direkt die Abteilung Finanzen 

(finanzverwaltung@veltheim.ch oder 056 463 66 99). 

 

Provisorische Steuerrechnung 2026 

Im Februar 2026 werden den Steuerpflichtigen die provisorische Steuerrechnung 2026 zugestellt. 

Die provisorische Steuerrechnung basiert in der Regel auf den Faktoren der Vorjahre. Falls sich die 

Einkommensverhältnisse seitdem verändert haben (beispielsweise Erwerbsbeginn nach Studium, 

Arbeitslosigkeit, tieferes oder höheres Pensum usw.), kann die provisorische Rechnung angepasst werden. 

Kontaktieren Sie in diesem Fall die Abteilung Steuern unter 056 463 66 95 oder steueramt@veltheim.ch  

Falls Sie die provisorischen Steuern nicht bis Ende Oktober 2026 bezahlen können, ist frühzeitig Kontakt mit 

der Abteilung Finanzen aufzunehmen (finanzverwaltung@veltheim.ch  oder 056 463 66 99). Alternativ ist es 

auch möglich, das Gesuch direkt online einzureichen (Ratenzahlungen für Kantons- und Gemeindesteuern 

beantragen). In Ausnahmefällen können Raten vereinbart oder die Zahlungsfrist verlängert werden. Für 

Ausstände ab dem 1. November 2026 wird in jedem Fall ein Verzugszins verrechnet. 

Einem allfälligen Dauerauftrag bei Ihrer Bank ist die neue Referenznummer des Einzahlungsscheins der 

Steuern 2026 zu hinterlegen, da sich die Nummer jedes Jahr verändert. 

 

http://www.ag.ch/steuern
https://www.steuern-easy.ch/de/
mailto:finanzverwaltung@veltheim.ch
mailto:steueramt@veltheim.ch
mailto:finanzverwaltung@veltheim.ch
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Schätzungswerte/Steuerwerte Liegenschaften 

 

Falls Sie bis dato keine pro 2025 neu geschätzten Liegenschaftswerte (Steuerwert + Eigenmietwert) erhalten 

haben oder gegen diese ein offenes Einspracheverfahren läuft, so können Sie gerne die alten und derzeit noch 

gültigen Werte verwenden.  

 

Liegenschaftsunterhaltskosten 

 

Der Nachweis für steuermindernde Tatsachen obliegt den Steuerpflichtigen. Aus diesem Grund empfehlen wir 

bei grösseren Umbauten Fotos vor und nach der Sanierung zu machen und diese dem Steueramt einzurei-

chen. Ebenfalls können Pläne, Skizzen, Arbeitsrapporte oder Offerten zur besseren Beurteilung hilfreich sein. 

 

Kontakt 

 

Bei Fragen zur Steuerveranlagung oder Anpassung der provisorischen Rechnung:  

Abteilung Steuern, 056 463 66 95, steueramt@veltheim.ch  

 

Bei Fragen zur Bezahlung der Rechnung, bestellen von zusätzlichen Einzahlungsscheinen, Vereinbarung von 

Ratenzahlung:  

Abteilung Finanzen, 056 463 66 99, finanzverwaltung@veltheim.ch 

Steueramt Veltheim – Tel. 056 463 66 95 

Kirchen / Vereine / Kultur / Verschiedenes 
 
 
 
Kath. Kirche Schinznach-Dorf – Kirchenzettel 

 

Freitag,   06.02.2026 10.30 Uhr  Wortgottesfeier im Altersheim mit Christine Frei 

Sonntag,  08.02.2026 09.00 Uhr  Eucharistiefeier mit Adam Kaczor, anschl. Klara-Kaffee 

Freitag,  13.02.2026 19.00 Uhr Taizé-Feier in der Friedhofskapelle Schinznach-Bad 

Sonntag, 15.02.2026 09.00 Uhr Valentins-Gottesdienst mit Taufe, musikal. umrahmt  

    Vom Franziskus-Chor, anschl. Apéro an der wunderBar 

 

Kath. Kirche Schinznach-Dorf 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:steueramt@veltheim.ch
mailto:finanzverwaltung@veltheim.ch
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Ev.-ref. Kirchgemeinde Veltheim-Oberflachs – Kirchenzettel 

Sonntag, 08.02.2026 09.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Christian Bieri 

Dienstag, 10.02.2026 14.00 Uhr Frauennachmittag in Oberflachs, Fahrdienst 056 443 12 28 

 

Ev. – ref. Kirchgemeinde Veltheim-Oberflachs 

Kurs Erste Hilfe Auffrischung in Oberflachs 

Was lernen wir an diesem Kurs?  

Der Kurs vermittelt Dir die Grundlagen der Wiederbelebung 

 (Basic Life Support - BLS) sowie den sicheren Umgang mit  

einem automatisierten externen Defibrillator (AED). Er entspricht       

den neuesten Richtlinien des Schweizerischen Rates für  

Wiederbelebung (SRC) 2025.  

 

Kursinhalte  

• Korrekte Alarmierung mit den wichtigsten Notrufnummern und Hilfsapp  

• Symptome eines Herzinfarktes oder Hirnschlag  

• Erkennen eines Herz-Kreislauf-Stillstands  

• Durchführung von Thoraxkompressionen und Beatmung  

• Anwendung eines AED (Automatischer Externer Defibrillator)  

• Massnahmen bei Erstickung (Aspiration)  

• Was ist bei einem Unfall zu tun  

• Blutungen stoppen  

• Teamarbeit in Notfallsituationen, praktisches Üben  

 

Kursdetails  

• Datum: Samstag, 09. Mai 2026  

• Uhrzeit: 8.30 – 12.30 Uhr inkl. Pause  

• Kursort: Schulstrasse 1, 5108 Oberflachs  

• Dauer: 4 Stunden inkl. Pause  

• Zielgruppe: Alle Interessierten (Alter: ab 18 Jahren)  

• Voraussetzungen: Keine Vorkenntnisse erforderlich  

• Kurskosten inkl. Kursunterlagen, Verbrauchsmaterial und Kursbestätigung Fr. 105.00, Partner:in Fr. 95.00  

 

Für Rückfragen: info@lerne-retten.ch oder +41 79 321 01 70  

 

Die Organisatoren: Priska Flury u. Heinz Mader, Schlossweg 19, 5106 Veltheim 

  


